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Bildung einer Parlamentarischen Gruppe
„Alternative für Deutschland“

Gemäß § 9a der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin können Parlamentari-
sche Gruppen gebildet werden. Parlamentarische Gruppen sind Vereinigungen von Mitglie-
dern des Abgeordnetenhauses, die nicht die Fraktionsmindeststärke (von 7 Abgeordneten)
erreichen, aber die Voraussetzungen des § 7 Absatz 2 oder 3 der Geschäftsordnung erfüllen.

Die Abgeordneten Kay Nerstheimer (fraktionslos) und Andreas Wild (fraktionslos) haben
gemäß § 9a Absatz 2 in Verbindung mit § 7 Absatz 5 der Geschäftsordnung gegenüber dem
Präsidenten die Bildung einer Parlamentarischen Gruppe „Alternative für Deutschland“ ange-
zeigt, die aus ihnen beiden bestehen soll (Anlage). Beide Abgeordnete gehören derselben Par-
tei (Alternative für Deutschland) an und sind von dieser als Wahlbewerber aufgestellt worden.
Damit ist vorliegend § 9a in Verbindung mit § 7 Absatz 2 der Geschäftsordnung als Wirk-
samkeitsvoraussetzung maßgeblich. Die Bildung der angemeldeten Parlamentarischen Gruppe
bedarf daher – da sie nach Konstituierung des Abgeordnetenhauses erfolgt – der Zustimmung
des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Die Anmeldung der Parlamentarischen Gruppe „Alternative für Deutschland“ wird daher zur
Entscheidung durch das Abgeordnetenhaus vorgelegt.

Berlin, den 18. September 2018

Der Präsident des
Abgeordnetenhauses von Berlin

Ralf Wieland
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